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Seit Mitte Mirz werden Unterschriften fiir eine
eidgendssische Kulturinitiative gesammelt.

Wortlaut der
Kultur-Initiative

Art. 27septies

1. Der Bund ermoglicht und for-
dert das aktuelle kulturelle Schaf-
fen, er schiitzt das bestehende
Kulturgut und erleichtert den Zu-
gang zum Kkulturellen Leben. Die
Massnahmen des Bundes tragen
den besonderen Interessen der
Minderheiten und weniger begiin-
stigten Landesteilen Rechnung.
Die Kulturhoheit der Kantone
bleibt gewahrt.

2. Der Bund

a) wahrt die sprachliche und kultu-

relle Vielfalt der Schweiz

b) unterstiitzt das kiinstlerische
Schaffen sowie kulturelle Einrich-

tungen,

c) fordert die kulturellen Bezie-

hungen zwischen den Landesteilen

und mit dem Ausland,

d) erhdlt und pflegt Kulturgiiter

,und Denkmdler.

3. Fiir die Erfiillung dieser Aufga-
ben steht dem Bund jdhrlich 1
Prozent der im Finanzvorschlag
vorgesehenen Gesamtausgaben
zur Verfiigung, die Bundesver-
sammlung kann diesen Betrag je
nach Finanzlage des Bundes um
ein Viertel erhhen oder kiirzen.

4. Die  Ausfiihrungsbestimmungen
sind in Form von Bundesgesetzen
oder allgemeinverbindlichen Bun-
desbeschliissen zu erlassen.

Uebergangsbestimmung Art....

Bis zum Erlass der Ausfiithrungsbe-
stimmungen zu Art. ¥7septies ver-
wendet cer Bundesrat die nach
Art. 27scpties Abs. 3 vorgesehenen
Kulturausgaben nach Massgabe der
geltenden Gesetze und Bundesbe-
schliisse.

s




	Seit Mitte März werden Unterschriften für eine eidgenössische Kulturinitiative gesammelt

